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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Maya Graf (gp, BL) hatte im März 2018 im Nationalrat ein Postulat eingereicht, welches
den Bundesrat aufforderte, die Auswirkungen des Freihandelsabkommens mit China
auf die Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte zu überprüfen. Graf
erläuterte, dass der Bundesrat in den vergangenen Jahren eine Verschlechterung der
Menschenrechtslage in China festgestellt habe. Zudem mache China seinen Einfluss
vermehrt global geltend, was sich nicht zuletzt auf die tibetische Exilgemeinschaft
auswirke, deren Grundrechte nicht mehr umfassend gewährleistet würden. Dies habe
sich auch beim Staatsbesuch von Präsident Xi Jinpingin 2017 gezeigt, als
Protestveranstaltungen stark reguliert worden seien. Nationalrätin Graf forderte daher
fünf Jahre nach Abschluss des Freihandelsabkommens (2014) eine Evaluation in Form
eines Human Right Impact Assessments. 
In seiner Stellungnahme betonte der Bundesrat den wirtschaftspolitischen Hintergrund
des Abkommens mit China. Zwar beinhalte es Verweise auf die Charta der UNO und
Themen im Kontext der Menschenrechte könnten angesprochen werden. Jedoch
bestehe keine Verbindung zu den Minderheitsrechten in der Schweiz oder China,
weshalb das Abkommen darauf auch keine Auswirkung haben dürfte. Die Schweizer
Aussenpolitik setze sich für die Förderung der Menschenrechte ein, daher äussere die
Schweiz ihre Bedenken hinsichtlich der Lage in China regelmässig auf bilateraler und
multilateraler Ebene. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats. 
Nachdem Maya Graf im Herbst 2019 in den Ständerat gewählt worden war, übernahm
Neo-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) das Postulat. In der Frühlingssession
2020 kam es zur Behandlung in den Nationalrat. Bundesrat Parmelin erklärte, dass man
im Falle einer Wirkungsstudie keine Effekte auf die Minderheitenrechte oder
Meinungsfreiheit erwarten könne, da das Freihandelsabkommen diese nicht behandle
und empfahl die Ablehnung des Postulats. Dieser Empfehlung wurde mit 106 zu 84
Stimmen entsprochen, obwohl die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP fast
geschlossen für die Annahme gestimmt hatten. 1
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

2001 hatte der Bundesrat dem Parlament zwei Übereinkommen des Europarats zur
Genehmigung vorgelegt, einerseits das Übereinkommen über Menschenrechte und
Biomedizin von 1997 und andererseits das erste Zusatzprotokoll dazu, welches das
Klonen menschlicher Lebewesen verbietet. Mit der Konvention liegt erstmals ein
eigenständiges Übereinkommen zur Biomedizin auf internationaler Ebene vor. Es
handelt sich um ein Kernübereinkommen, das nur die wichtigsten Grundsätze enthält.
Zusatzprotokolle sollen einzelne Bereiche näher regeln. Jeder Staat bleibt zudem frei,
im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin über die Konvention
hinausgehende Schutzbestimmungen aufzustellen. 2002 hatten die Kammern die
Behandlung des Übereinkommens und des Zusatzprotokolls bis zum Abschluss
laufender Gesetzgebungsprozesse im Bereich von Transplantations- und
Fortpflanzungsmedizin sistiert. 

Im Nationalrat, der die Abkommen in der Herbstsession des Berichtsjahres als erster
behandelte, beantragte eine Kommissionsminderheit um Graf (gp, BL), die
Verhandlungen erneut bis zum Vorliegen des Verfassungsartikels und des geplanten
Gesetzes über die Forschung am Menschen auszusetzen. Sie kritisierte zudem das zu
geringe Schutzniveau der Konvention, welches fremdnützige Forschung an nicht
einwilligungsfähigen Menschen, wie Kindern, Demenzkranken oder schwer behinderten
Menschen rechtsverbindlich erlaube, weshalb sie gleichzeitig einen Antrag auf
Nichteintreten stellte. Unterstützung fand sie in der eigenen Fraktion sowie bei Teilen
der SP, die sich mehrheitlich aber doch, wenn auch ohne Begeisterung, für die
Ratifikation aussprach. Die Fraktionen von FDP, CVP und SVP unterstützten die
Vorlagen. Der Nationalrat lehnte schliesslich eine Sistierung der Beratung mit 121 zu 27
Stimmen ab und trat mit 120 zu 19 Stimmen auf das Geschäft ein. In der
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Gesamtabstimmung genehmigte er mit 121 zu 17 Stimmen (geschlossene GP und EVP) bei
13 Enthaltungen das europäische Biomedizin-Übereinkommen, allerdings mit zwei
Vorbehalten aufgrund des Transplantationsgesetzes, wo die Schweizer Regelung
weniger streng ist, und gab gleichzeitig dem Bundesrat die Ermächtigung für die
Ratifizierung. Das Zusatzprotokoll über das Verbot des Klonens menschlicher
Lebewesen nahm der Rat mit 144 zu 3 Stimmen an. Der Ständerat fügte einen weiteren
Vorbehalt an, welcher es erlaubt, bis zum Vorliegen des revidierten
Erwachsenenschutzrechtes in Bezug auf entscheidungsunfähige Personen nicht nur die
Bestimmungen des Übereinkommens in Anwendung zu bringen, sondern auch jene, die
einzelne Kantone haben; in der Gesamtabstimmung genehmigt er beide Abkommen
einstimmig. 2

1) AB NR, 2020, S. 54; Po. 18.3110
2) AB NR, 2007, S. 1629 ff.; AB SR, 2007, S. 1053 ff.
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